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Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Bolligen erlässt gestützt auf Art. 12 des 

Bundesgesetzes über die Stromversorgung vom 23. März 2007 (Strom VG, SR 734.7) folgendes 
 
 

Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung (REKAS) 
 
 
Zweck Art. 1 

1 Mit dem vorstehenden Reglement wird die rechtliche Grundlage 
geschaffen, damit der Gemeinderat Bolligen mit 
Energieversorgungsunternehmen, nachfolgend EVU genannt, einen 
Konzessionsvertrag abschliessen und eine Konzessionsabgabe für die 
Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes durch das EVU erheben 
kann. 
 
2 Die betroffenen EVU sind am Schluss im Anhang aufgeführt. 
 
3 Das jeweilige Konzessionsgebiet ist im Konzessionsvertrag zu regeln. 
 

Benützung 
des öffentlichen 
Grundes 

Art. 2 
1 Die unter Anhang aufgeführten EVU sind ausschliesslich berechtigt, den 
öffentlichen Grund der Gemeinde für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt 
ihrer ober- und unterirdischen Anlagen für die Versorgung mit elektrischer 
Energie in Anspruch zu nehmen. 
 
2 Der Gemeinderat vereinbart mit der EVU einzeln die jeweiligen Einzelheiten 
der Benützung des öffentlichen Grundes. 
 

Konzessionsabgabe 
für die Elektrizitäts- 
versorgung 

Art. 3 
1 Die Abgabe bemisst sich anhand der je Zähler gemessenen, ausgespeisten 
Energie. 
 
2 Die Abgabe beträgt 1.5 Rappen pro Kilowattstunde der aus dem Verteilnetz an 
Endkunden*Endkundinnen ausgespeisten Energie. Die Abgabe ist auf 
500 Franken pro Jahr und Zähler beschränkt. 
 
4 Das EVU belastet diese Abgabe den Endkunden*Endkundinnen anteilmässig 
als Abgabe der Leistung an das Gemeinwesen gemäss der 
Stromversorgungsgesetzgebung als Bestandteil des Netznutzungsentgelts. 
 
5 Der Gemeinderat Bolligen schliesst mit den betroffenen EVU gemäss 
Auflistung im Anhang einen Konzessionsvertrag ab und vereinbart mit dem 
jeweiligen EVU die Höhe der Konzessionsabgabe im Rahmen von Absatz 2 und 
3 vorstehend. 
 
 

Inkrafttreten Art. 4 
Dieses Reglement tritt auf den 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Genehmigung 

Die Gemeindeversammlung hat am 21. November 2023 das vorliegende Reglement genehmigt. 

 
Einwohnergemeinde Bolligen 
 
 
sig. sig. 
René Bergmann Bernhard Rufer 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
Auflagezeugnis 
Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das von der Gemeindeversammlung der 
Einwohnergemeinde Bolligen am 21. November 2023 genehmigte Reglement für die Erhebung einer 
Konzessionsabgabe Stromversorgung (REKAS) dreissig Tage vor der beschlussfassenden Versammlung 
öffentlich aufgelegt worden ist. Er gab die Auflage im amtlichen Anzeiger vom 18. Oktober 2023 bekannt. 
Innerhalb dieser Frist sind keine Beschwerden eingetroffen, und es ist auch nach Bekanntgabe des 
Beschlusses vom 29. November 2023 innert 30 Tagen keine Beschwerde eingegangen und kein 
Referendum eingereicht worden. 
 
 
 
 
Bolligen, 3. Januar 2024 
 sig. 
 Bernhard Rufer 
 Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A N H A N G 
 
Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Bolligen 
 
- BKW Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern 
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Dieses Dokument kann bei der 
 
 
Gemeindeverwaltung Bolligen 
Präsidiales 
Hühnerbühlstrasse 3 
3065 Bolligen 

 
 
bezogen oder unter 
 
 
www.bolligen.ch 

 
 
heruntergeladen werden. 

http://www.bolligen.ch/

